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RS OGH 1978/6/6 4Ob337/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1978

Norm

ZPO §409

Rechtssatz

Die Leistungsfristen des § 409 ZPO sind doppelfunktionell: sie verdanken zwar ihre Entstehung dem Prozeßrecht, ihre

in einer Stundung der Exekution bestehende Rechtsnatur zeitigt aber auch erheblich materielle Wirkungen.
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